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1. Bekanntmachung über die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 

22.01.2026 
 

Am Donnerstag, 22. Januar 2026 findet um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Zimmer O 1 eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses statt. 
 
T A G E S O R D N U N G 

 
1. Straßenverkehr; Bericht der Polizei über die Verkehrssicherheit in Schnaittach 
  
2. Aufstellung eines Bebauungsplans für das südliche Gebiet zwischen Nürnberger 

Straße und Erlenstraße "Ulmenweg" 
  
2.1 Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
  
2.2 Behandlung der im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen durch Behörden 

und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  
2.2.1 Regierung von Mittelfranken - 19.09.2025 
  
2.2.2 Planungsverband Region Nürnberg - 19.09.2025 
  
2.2.3 Landratsamt Nürnberger Land - 24.09.2025 
  
2.2.4 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - 11.09.2025 
  
2.2.5 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - 11.09.2025 
  
2.2.6 Wasserwirtschaftsamt Nürnberg - 12.09.2025 
  
2.2.7 Staatliches Bauamt Nürnberg - 22.09.2025 
  
2.2.8 N-ERGIE Netz GmbH - 17.09.2025 
  
2.2.9 Deutsche Telekom Technik GmbH - 23.09. und 02.09.2025 
  
2.2.10 Kreisbrandrat des Landkreises Nürnberger Land - 12.10.2025 
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2.2.11 Kreisheimatpfleger Archäologie - 22.08.2025 
  
2.2.12 Polizeiinspektion, Sachbereich Verkehr - 24.09.2025 
  
3. Feststellungsbeschluss zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Land-

schaftsplan (Ulmenweg) 
  
4. Erlass einer Satzung 
  
5. Bauanträge 
  
5.1 über die Errichtung einer Gartenhütte auf dem Grundstück Fl.Nr. 154/6 der Gemar-

kung Hedersdorf (Storchenweg) 
  
5.2 über die Errichtung eines Balkons und eines Anbaus als Geräteraum mit Dachter-

rasse auf dem Grundstück Fl.Nr. 436/4 der Gemarkung Freiröttenbach (Lillinghof) 
  
5.3 über die Errichtung eines Bauhofs auf dem Grundstück Fl.Nr. 314, 315, 316, 317 

der Gemarkung Hedersdorf (Erlanger Str.) 
  
6. Bauvoranfragen 
  
6.1 über den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage sowie einer landwirt-

schaftlichen Maschinenhalle auf dem Grundstück Fl.Nr. 101 der Gemarkung Hede-
rsdorf 

  
6.2 über die Erweiterung einer Fertigungshalle auf dem Grundstück Fl.Nr. 588/4 der 

Gemarkung Hedersdorf (Kirschenleite) 
  
6.3 über die Aufstockung eines bestehenden Einfamilienhauses in ein Zweifamilien-

haus mit Doppelcarport und einem Stellplatz auf dem Grundstück Fl.Nr. 1621/3 der 
Gemarkung Schnaittach (Fritz-Schnelbögl-Str.) 

  
7. Straßenverkehr; Verkehrsbeschilderung entlang der Haidlinger Straße 
  
8. Natur- Erlebnis- Spielplatz, Haus für Kinder BRK; Vergabe des Auftrags für die 

Holzbauarbeiten 
  
9. Natur- Erlebnis- Spielplatz, Haus für Kinder BRK, Marktplatz 5; Vergabe des Auf-

trags für die Landschafts- und Wegebauarbeiten 
  
10. Grundschule Schnaittach; Vergabe des Auftrages für die Schlosserarbeiten. 
  
11. Bushäusle in Osternohe;  

Vergabe des Auftrages für die Dachsanierung 
  
12. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift 
  
13. Bekanntgaben 
  
14. Anfragen 

  
 
Anschließend findet noch eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
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2. Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 
 
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2025 die Haushaltssatzung mit 
dem Haushaltsplan für das Jahr 2026 beschlossen. Die nicht genehmigungspflichtige Haus-
haltssatzung wurde mit Schreiben vom 10.12.2025 dem Landratsamt Nürnberger Land zur 
Würdigung vorgelegt. 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
Während des ganzen Jahres liegt die Satzung und der Haushaltsplan nebst Anlagen bei der 
Verwaltung des Marktes Schnaittach im Rathaus, Zimmer E 15, zu den allgemeinen Sprech-
zeiten aus. Ferner finden sich Auszüge auf der Homepage des Marktes www.schnaittach.de. 
 
Gemäß Art. 65 Abs. 3 Gemeindeordnung wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt-
gemacht: 
 

Haushaltssatzung 
 

des Marktes Schnaittach 
Landkreis Nürnberger Land 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt 

der Markt Schnaittach folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.740.000 Euro 
 
und im Vermögenshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                6.055.000 Euro 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
wird durch die noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren gedeckt. Darüber 
hinaus sind für das Haushaltsjahr keine neuen Kreditermächtigungen erforderlich. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 

 
    
  

http://www.schnaittach.de/


4 
Amtsblatt des Marktes Schnaittach, Herausgegeben vom Markt Schnaittach, Marktplatz 1, 91220 
Schnaittach 

§ 4 
 

 entfällt 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 3,0 Prozent. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Schnaittach, 15.01.2026 
 
 
Markt Schnaittach 
Pitterlein, Erster Bürgermeister 


